Stellungnahme zu den Abschnitten über das Kopftuch 

und die Islamische Religionsgemeinschaft Hessen (IRH) 

im Jahresbericht 2004 des Hessischen Verfassungsschutzes

1. Im Bericht 2004 des Verfassungsschutzes in Hessen heißt es auf S.25: „Vor allem aber ist das Kopftuch eine Manifestation der von Islamisten angestreb-ten verfassungsfeindlichen und patriachalischen Ordnung.“
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem sogenannten Kopftuchurteil am 24. September 2003 ausgeführt: „Der Aussagegehalt des von Musliminnen getragenen Kopftuchs wird höchst unterschiedlich wahrgenommen. Es kann ein Zeichen für als verpflichtend empfundene, religiös fundierte Bekleidungsregeln wie für Traditionen der Herkunftsgesellschaft sein. In jüngster Zeit wird in ihm verstärkt ein politisches Symbol des islamischen Fundamentalismus gesehen. Die Deutung des Kopftuchs kann jedoch nicht auf ein Zeichen gesellschaftlicher Unterdrückung der Frau verkürzt werden. Dies zeigen neuere Forschungsergebnisse. Junge muslimische Frauen wählen das Kopftuch auch frei, um ohne Bruch mit der Herkunftskultur ein selbstbestimmtes Leben zu führen.“ (Pressemitteilung 71/2003 des Bundesverfassungsgerichtes vom 24.09.2003. Urteil 2 BvR 1436/02)

Jeder Fachkundige weiß, dass Kopftücher eine traditionelle Kopfbedeckung im Judentum, Christentum (1. Korinther 11) und Islam sind. Es ist unbestritten, dass das Tragen des Kopftuchs von gläubigen Muslima als ein religiöses Gebot betrachtet werden kann.

Frauen mit Kopftuch werden durch die einseitige Interpretation des Kopftuchs als „Symbol für den Islamismus“ im Bericht des Hessischen Verfassungsschutzes unmittelbar in einen verfassungsfeindlichen Zusammenhang gestellt. Diese Darstellung ist tendenziös und gefährlich. Sie arbeitet Rechtsextremisten und Volksverhetzern in die Hände und macht kopftuchtragende Musliminnen zur Zielscheibe von islam-feindlicher Gewalt.
2. Auf Seite 25 wird in einem Nebensatz behauptet, der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Nadeem Elyas, rechtfertige „grundsätzlich auch die Steinigung der Frau bei Ehebruch“.
Tatsächlich lehnt der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime Steinigungen ab und hat sich öffentlich gegen vorgesehene Steinigungen von Frauen in Nigeria ausgesprochen, denen Ehebruch vorgeworfen wurde. Wörtlich schreibt er: „Der Zentralrat und ich persönlich setzten sich massiv für die Nichtanwendung dieser Strafe ein.“ In einer an 20. November 2002 veröffentlichten Pressemitteilung stellte der Vorsitzende fest: „Diese extremistische Anwendung der Scharia steht im glatten widerspruch zum Islam und schädigt den Ruf des Islam und der Scharia selbst.“

3. Auf Seite 25 heißt es: „Für die IRH ist wesentliches Merkmal der Scharia, des mit dem Grundgesetz unvereinbaren islamischen Rechts, ihr ‚prinzipiell allumfassender und zeitloser Charakter’“.
Zur Scharia gehören die religiösen Pflichthandlungen wie das Bekenntnis, Gebet, Pflichtabgabe, Fasten, Hadsch, Bekleidungsgebote oder Ernährungsgebote, die alle mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Nicht vereinbar mit dem Grundgesetz sind die Aussagen der Scharia zum islamischen Staatswesen, die in Deutschland keine Gültigkeit haben. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 7. Januar 2005 führt der IRH-Vorsitzende, Ramazan Kuruyüz diesbezüglich aus: „Für die Muslime in Hessen gilt der Grundsatz, dass die Beachtung der individuellen Gebote (der Scharia) eine religiöse Pflichtveranstaltung darstellt, die der Gewissensentscheidung des Einzelnen unterliegt und durch den Staat nicht eingeschränkt werden darf. (...) Der andere Teil der Scharia, die Rechtsnormen des islamischen Staatswesens (Gesetzgebung, Justiz, Strafrecht usw.) sind für die Muslime in Hessen irrelevant. Sie sind verpflichtet, die hiesigen Rechtsnormen und Gesetze zu beachten.“ 

Das Bekenntnis zur Scharia gilt für alle bekennenden Muslime. Mit der undifferenzierten Formulierung im Hessischen Verfassungsschutzbericht werden alle bekennenden Muslime in Deutschland zu Verfassungsfeinden gemacht. Die Zahl der zu beobachtenden Muslime würde dadurch sprunghaft von etwa 34.000 auf über 500.000 ansteigen.

4. Seite 26: „Als vorbildlich aufgeführt wird dann unter anderem das islamistische Pakistan, was einen deutlichen Hinweis auf die von der IRH angestrebte Ordnung gibt.“

Aus einem Meinungsbeitrag im „Freitagsblatt“ vom Juli/August 1999 wird dies von  einem Artikel abgeleitet, in dem es um Feiertagsregelungen geht. Ausdrücklich wird in dem Beitrag kritisiert, dass die genannten islamischen Länder „unter sehr großen Demokratiedefiziten leiden“. Allerdings gebe es dort Regelungen für christliche Feste wie z.B. Weihnachten, die offizielle Feiertage sind. Diese Meinung soll verfassungsfeindlich sein?

5. Auf Seite 26 wird auf die sogenannte „Kamelfatwa“ aus dem Jahr 1998 hingewiesen, nach der muslimische Schülerinnen nicht an mehrtägigen Klassenfahrten teilnehmen dürfen. Nach der Fatwa sind mehrtägige Reisen mit Übernachtung für muslimische Frauen ohne Begleitung eines nahen Verwandten nicht erlaubt. Im Hessischen Verfassungsschutzbericht 2004 heißt es dazu: „Eine inhaltliche Distanzierung von dieser Fatwa hat die IRH nicht vorgenommen.“

Die IRH hat sich seit Jahren von dieser Fatwa distanziert. Dies ist beispielsweise im Evangelischen Pressedienst vom 20. Januar 2004 nachzulesen. In eindeutigen Stellungnahmen hat sich die IRH ausdrücklich für die Teilnahme muslimischer Jungen und Mädchen auch an mehrtägigen Klassenfahrten ausgesprochen. Nötig seien jedoch „die Begleitung durch einen verantwortungsvollen und vertrauenswürdigen Lehrer“, der sich auch um die Respektierung der religiösen Gepflogenheiten der muslimischen Schüler wie der Einhaltung der Gebetszeiten, der Essensvorschriften usw. kümmere. 

6. Auf Seite 26 heißt es: „Aus taktischen Gründen versucht die IRH seit Jahren, prominente Gäste einzuladen, um sich politisch aufzuwerten.“
Seit langem empfehlen wir muslimischen Einrichtungen wie der IRH, Einladungen an Vertretungen der Gesellschaft insbesondere in der Zeit des Ramadan auszusprechen, um Vorbehalte und gegenseitige Vorurteile abzubauen. Die IRH und andere haben das seit Jahren gemacht, um ihren Willen zur Integration zu dokumentieren. Der Verfassungsschutz Hessen konstruiert daraus nun ein verfassungsfeindliches Handeln, das im Verfassungsschutzbericht 2004 aufgedeckt wird. Dies kann nicht hingenommen werden.

Die genannten Beispiele, die erweitert werden können, sind nicht verfassungsfeindlich und gehören nicht in einen Verfassungsschutzbericht. Kopftuch tragende und bekennende Muslime werden zu Verfassungsfeinden gemacht. Die unseriösen Darstellungen des Hessischen Verfassungsschutzes diskreditieren das Vertrauen in die für eine Demokratie wichtige Arbeit des Verfassungsschutzes. Darüber ist eine öffentliche Debatte erforderlich. Die falschen Darstellungen bezüglich der IRH im  Hessischen Verfassungsschutzbericht können den inneren Frieden in Deutschland gefährden.

Ich bitte den Verfassungsschutz in Hessen, die Abschnitte über das Kopftuch und die IRH im Bericht 2004 ersatzlos zu streichen.

Gleichzeitig bitte ich Ramazan Kuruyüz, den Vorsitzenden des IRH, von seiner Absicht Abstand zu nehmen, die Bundesrepublik Deutschland zu verlassen. Herr Kuruyüz hat viel zur demokratischen Kooperation der Muslime in Deutschland beigetragen und sich um Dialoge mit Nichtmuslimen verdient gemacht. Es wäre ein großer Verlust, wenn er die Bundesrepublik verlassen würde.

Frankfurt am Main, den 29. Juni 2005

gez.:

Dr. Jürgen Micksch

